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Beim NÖ Hundehaltegesetz handelt 

es sich um ein Sicherheitsgesetz, das 

zum Schutz des Menschen erlassen 

wurde. Der Schutz von Kindern steht 

dabei zentral im Fokus und wird die-

sem ein hoher Stellenwert eingeräumt.  

Es lag und liegt immer in der Verant-

wortung jeder Hundehalterin und jedes 

Hundehalters, richtig und verantwor-

tungsvoll zu handeln. 

Der § 1 Abs. 2 der NÖ Hundhaltege-

setztes fordert, dass ein Hund ohne 

Aufsicht nur auf Grundstücken oder 

in sonstigen Objekten verwahrt wer-

den darf, deren Einfriedungen so her-

gestellt und instand gehalten sind, 

dass das Tier das Grundstück nicht 

aus eigenem Antrieb verlassen kann. 

In § 8 Abs. 2 des NÖ Hundehaltege-

setzes wird vorgeschrieben, dass 

der Hundeführer die Exkremente 

des Hundes, welche dieser in öff ent-

lichen Bereichen wie z. B. Wohn-

hausanlagen, Kinderspielplätzen, 

Radwegen, .... hinterlässt, unverzüg-

lich beseitigen und entsorgen muss. 

Ebenso ist in diesem Gesetz  in  § 8 

Abs. 3 festgelegt, dass an 

 im Ortsbereich Hunde 

 geführt 

werden müssen.

Das NÖ Hundehaltegesetz legt fest, 

dass Hunde ab einem 

 sind. Bei 

Umzug oder Tod müssen Sie Ihren 

Hund abmelden; ansonsten besteht 

die Abgabenpfl icht solange der Hund 

am Wohnsitz gemeldet ist. Die 

 ist im 

 und in den 

 zu entrichten.

Wenn Sie mit Ihrem Hund z.B. am 

Radweg unterwegs sind, bitten wir 

Sie, das 

 (auch im Grünstre-

ifen daneben!) und 

(nicht in die angrenzende Wiese!) 

- Sackerlspender wurden 

extra  dafür von der Gemeinde 

angekauft und aufgestellt.



Sabine Reichly, Direktorin VS Kilb



Anneliese Kerschner

                                                     Direktorin MS  Kilb









 
Die Marktgemeinde Kilb gibt die traurige Nachricht bekannt, dass Herr 

 
 
 

ÖKR Johann Hölzl 
Bürgermeister i.R. 

Ehrenbürger der Marktgemeinde Kilb 

 
 

am Dienstag, dem 11. Mai 2021 im 91. Lebensjahr 

aus unserer Mitte abberufen wurde. 

 

ÖKR Johann Hölzl war von 1970 bis 1977 Gemeinderat, von 1977 bis 1980 

Vizebürgermeister und anschließend 15 Jahre Bürgermeister der 

Marktgemeinde Kilb. 

 

Mit unserem Altbürgermeister verliert die Marktgemeinde Kilb einen Menschen, 

der mit seiner Persönlichkeit die Gemeinde maßgeblich geprägt hat und dem 

stets die Anliegen und Sorgen aller Gemeindebürger am Herzen lagen. 

 

In Dankbarkeit und Anerkennung 

für seine Verdienste um die Marktgemeinde Kilb. 

 

Der Bürgermeister 

und die 

Gemeindevertretung der Marktgemeinde Kilb 

Sylvie Neuhuber

Bürger Sozial Forum Kilb








